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unter Hinweis auf die Vereinbarung von Governors Js1and8'1 
und den damit zusammenhängenden Pakt von New York"", 

eingedenk der am 22. August 1994 in Paris veranstalteten 
Geberkonferenz, 

betonend, daß es notwendig ist, daß die internationale 
Gemeinschaft die techniscl)e, wirtschaftliche und finanzielle 
Zusammenarbeit mit Haiti auch weiterhin unterstfltzt, 

mit Genugtuung über die betd!chtlichen Fortschritte, die bei 
der Durcbftihrung der Vereinbarung von Governors Jslaod, des 
Paktes von New York und der Verwirklichung der in ihren 
Resolutionen enthaltenen Zielsetzungen der Vereinten Natio
nen erzielt worden sind. 

sowie mit Genugtuung darliber, daß PrIlsident Jean
Bertrand Aristide am 15. Oktober 1994 nach Haiti zurflckge
kehrt ist und mit ibm die Demokratie im Geiste der nationalen 
Aussöhnung wiederheIgestellt worden ist, 

ferner mit Genugtuung aber die nach der ROckkehr von 
PrIlsident Aristide eingetretene Verbesserung der Menschen
rechtssituation, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Genera1sekretärs 
vom 23. November 1994 über die Situation der Demokratie 
und der Menschenrechte in Haiti", insbesondere von seinen 
Empfehlungen betreffend das Mandat der Internationalen 
Zivi1mission in Haiti, 

I. spricht allen Staaten, die das baitianische Volk bei 
seinen Bemfthungen um die Rflckkehr zu einer verl'assungs
mäßigen Ordnung und Demokratie begleitet haben, Ihren Dank 
aus; 

2. verleiht Ihrer Genugtuung Ausdruck über die Rflck
kehr von PrIlsident Aristide in sein Land. die zur HerbeifUh
rung eines dauerhaften Friedens, zur Förderung der Demokra
tie, zu nationaler Aussflhnung und zur Schaffung der ent
sprechenden Vomussetzungen für die DurcbfiJbrung der 
verschiedenen Wiederaufbau- und Entwicklungsprogmmme 
Haitis beiträgt; 

3. wUrd/gt die Bemfthungen Präsident Aristides, seiner 
Regierung, der baitianischen Führungsspitze und der recht
mäßigen staatlichen Organe, die geschaffen wurden, um das 
Land aus der Krise und in die Gemeinschaft der Nationen 
zurflckzuf!lhren; 

4. Ist etfreut über die Fortschritte, die bei den Vor
bereitungen für die möglichst baldige Abhaltung von ParIa
meots- und Gemeindewahlen im Einklang mit der Verfassung 
Haitis erzielt worden sind, als weiteren Schritt auf dem Wege 
zur Stärkung der Demokratie in Haiti: 

5. begr4fJt mit lebhqfter Genugtuung die Emennung des 
neuen Sonderbeauftragten des GeneraIsekretli und dankt dem 
ehemaligen Sooderabgesandten des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen und des Genera1sekretllrs der Organisation 
der amerikanischen Staaten für seine Arbeit; 

" SleheAl47i97S-S126063.ZIlTer 5; siebe OjJkfalRecords uftheSecurity 
Counci/, Forty-sevemh Year. Suppkmsafor JuJy, Augusttmd September 1993. 
Dokument SI26063. 

.. Al47/IOOO.st26297, Anhang; siebe 0jJkfal Records uf the Security 
CounciI, Forty-seventh Yem; Suppkmsafor JuIy. AugusttmdSep/8mber 1993, 
Dokument Sf1Jl2rl1 • 

.. Al49/689. 

6. wlJnligt die Zusamwmarbeit zwischen dem Ge
neralsekretllr der Vereinten Nationen und dem Generalsekretllr 
der Organisation der amerikanischen Staaten und ersucht um 
die rasche Rilckkebr aller Mitglieder der Internationalen 
Zivilmission nach Haiti mit der Aufgabe, die Einbaltung der 
Menscbenrecbtsverpflichtungen zu verifizieren, die Haiti 
eingegangen ist, nlimlich die Acbtung vor den Recbten aller 
Haitianer zu fördern und zur Stärkung der demokratiscben 
Institutionen beizutragen; 

7. fordert die internationale Gemeinschaft und die 
staatlichen und oichtgtaatJjcben OIgaoisationen nac1uJracklich 
auf, ihre techniscbe, wirtschaftliche und finanzielle Zu
sammenarbeit mit Haiti auszuweiten, um die wirtscbaftlicben 
und sozialen Entwicklungsaostrengungen Haitis zu unter
stlItzen und die für die Rechtsprecbung und die Gewähr
leistung der Demokratie, der Achtung vor den Menscbenrecb
ten, der politischen Stabilillit und der wirtscbaftlichen Entwick
lung verantwortlichen baitianischen lnatitutionen zu stärken: 

8. ersucht den Generalsekretär, die Regierung Haitis bei 
ihren Bemfthungen um den nationalen Wiederaufbau und die 
Entwicklung Haitis zu unterstlItzen, um ein gIIostiges Umfeld 
für die Eo:ichtung einer dauerhaften Demokratie und die volle 
Achtung vor den Menschenrechten zu schaffen: 

9. ersucht den Generalsekretlir tl14/Jerdem, die Koordioie
rung der Bemfthungen sicherzustellen, die das System der 
Vereinten Nationen unternimmt, um im Rahmen angemessener 
Antwortmaßnahmen humanitäre Hilfe zu gewähren und den 
Eotwicklungsbedarf Haitis zu decken; 

10. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung einen Bericht über die DurcbfiJbrung dieser 
Resolution vorzulegen: 

11. beschließt, den Punkt "Die Situation der Demokratie 
und der Menschenrechte in Haiti" in die vorläufige Thges
ordnung ihrer flInfzigsten Thguog aufzunehmen. 

49128. Seerecht 
Die Genemlversammlung, 

75. Ple1VJ1'Sitvmg 
5. Dezember 1994 

im Bewußtsein der grundlegenden B~ des See
rechtsflbereinkommens der Vereinten Nationen für die 
Wahrung und Stärkung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit, 

in Anerkennung des universellen Charakters des Überein
kommens und der durch das Übereinkommen geschaffenen 
Rechtsordnung für die Meere und Ozeane, die die interna
tionale Kommunikation erleichtern und die friedliche Nutzung 
der Meere und Ozeane, die faire und effiziente Nutzung ihrer 
Ressourcen, die ErhaIbmg ihrer lebenden Ressourcen und das 
Studium. den Schutz und die Erhaltung der MeeresumweIt 
fördern wird. 

In Anbetracht desaen, daß sie in ihrer Resolution 2749 
(XXV) vom 17. Dezember 1970 erkllirt hat, daß der Meeres
baden und der MeeresunteIgrund jenseits der Grenzen des 
Bereichs nationaler Hoheitsbefugoisae (IID folgenden als "das 
Gebiet" bezeichnet) sowie die Ressourcen des Gebiets das 
gemeinsame Erbe der Menschheit sind, sowie in Anbetracht 
dessen, daß das Öbereinkommen die für das Gebiet und seine 
Ressourcen geltende Recbtsordoung festlegt, 
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mit GenUgtuun~ die am 28. Juli 1994 erfolgte Ver
abschiedung des inkommens zur Durchfllhrung des 
Teiles XI des Seerechtsilbereinkommens der Vereioten 
Nationen vom 10. Dezember 1982"" (im folgenden als "Durch
filhnmgsübereinkommen" bezeichnet), durch das die weltweite 
Thilnabme ao dem Seerechtsi1bereinkommen erleichtert 
werden soll, 

in Anbetracht dessen, daß das Inkraftbeten des Seerechts
übereinkommens am 16. November 1994 ein historisches 
Ereigois in den internationalen Beziehungen und in der 
Entwicklung des Völkerrechts darstellt, 

sowie mit Genugtuung über die Abhaltung der ersten 
Thgung der Internationalen Meeresbodenbehörde ao ihrem Sitz 
in Jamaika, 

erfreut über die Abhaltung einer Thgung der Vertragsstaa
ten des Seerechtsübereinkommens über die Schaffung des 
Internationalen Seegerichtshofs BOl 21. und 22. November 
1994 in New York, 

feststellend, daß gemäß dem Durchfllhrungsübereinkom
men die durch das Seerechtsübereinkommen geschaffenen 
Institutionen kostengünstig sein müssen, 

sowie feststellend, daß gemäß dem Durchfllhrungsilberein
kommen die Internationale Meeresbodenbehörde einen 
eigenen Haushalt hat und daß die Verwa1tungskosten der 
Behörde zunächst aus dem ordentlichen Haushalt der Ver
eioten Nationen bestritten werden"', 

Q1U!rkennend, daß die Internationale Meeresbodenbehörde 
nach dem Seerecbtsilbereinkommen eine autonome Organisa
tion ist, 

unter Hervorhebung des in dem Seerechtsi1bereinkommen 
festgelegten Grundsatzes, wonach die Probleme des Mee
resraumes eng miteinaoder verbunden sind und als Ganzes 
berrachtet werden müssen, 

daher Uber.teuc:ü der Bedeutung, die der jährlichen 
Behaod1ung und fung der das Seerecht betreffenden 
Gesamtentwicklungen durch die Generalversammlung als der 
filr eine solche 'ObCrprnfung zuständigen glohalen Institotion 
zukommt, 

sich der strategischen Bedeutung bewl!ßt, die dem See
rechtsilbereinkommen als Rahmen filr das nationale, regionale 
und globale Vorgehen im Meeresbereich zukommt, wie dies 
auch von der Konferenz der Vereioten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung in Kapitel 17 der Agenda 21 aoerkaont 
wurde"', 

im Bewt#tsein der Bedeutung, die der wirksamen Durch
führung des Seerechtsilbereinkommens und seiner einheitli
chen und kohilrenten Anwendung zukommt, sowie der 
Notwendigkeit, eio harmonisches Zusammenwirken bei der 
Nutzung der Ozeane zu f6rdern und günstige Bedingungen filr 
Frieden und Ordnung in den Ozeanen zu schaffen, 

unter Hinweis daranf, daß sie in ihrer Resolution 37/66 
vom 3. Dezember 1982 hiIligle, daß der Generalsekretlir die 

.. Resolution 4&'263, AoJage. 
" __ 481263, 2'Jffer 8 uad außerdtmAbsclmllt 12'Jffer 14 der 

AoJage zu dem 0bereInIr0mmen zur DurchffIImmg des Telles XI des 
~derV_Nadonenvom 10. Dezember 1982. 

ihm gemäß dem Seerecbtsilberelnkommen und den damit 
znsammeuhllngenden Resolutionen der Dritten Seerechts
konferenz der Vereioten Nationen übertragenen Verant
wortlichkeiten sowie die sich daraus ableitenden Aufgaben 
übernimmt, die spitter im Bericht des Generalsekretärs im 
einzelnen ~ftIhrt und von der Genera1versammlung 
gebilligt wurden", 

Kenntnis nehmend von den zusätzJichen Veraotwort1ich
keiten, die dem Genera1sekretllr aus dem Inkrafttreten des 
Seerechtsübereinkommens erwachsen, 

in Anerkennung der Folgen, die sich filr die Staaten aus 
dem Inkraftbeten des Seerecbtsilbereommens aufgrund der 
sich daraus ableitenden Rechte und Pflichten ergeben, sowie 
des zunehmenden Bedarfs der Staaten, inabesondere der 
Entwicklungsstaaten, ao Rat und Hilfe bei der Durchfllhrung 
des Obereißkommens und beim Auf- und Ausbau ihrer 
Kapazitäten, damit sie aus der durch das Übereinkommen 
geschaffenen Rechtsordnung filr die Meere und Ozeane vollen 
Nutzen ziehen können, 

im Bewl!ßtsein der Notwendigkeit, die internationale 
Zusammenarbeit, insbesondere auf subregiona1er und regiona
ler Ebene, ZU fllrdem und ZU erleichtern, um die genrdnete und 
bestandfähige Entwicklung der Nutzung der Ressourcen der 
Meere und Ozeane ZU gewährleisten, 

1. erinnert an die historische Bedentung des Seerechts
übereinkommens der Vereioten Nationen als eioes wichtigen 
Beitrags zur Wahrung des Friedens. der Gerechtigkeit und des 
Fortschrittes filr alle Völker der Welt; 

2. bringt Ihre tiefe Befriedigung Vl1II Ausdruck über das 
Inkraftbeten des Übeieinkommens; 

3. fordert alle Staaten auf, soweit noch nicht geschehen, 
Yertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens wie auch des 
Übereinkommens zur Durchfllhrung des 'ThiIes XI des See
rechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. De
zember 1982 zu werden, um das Ziel der weltweiten Teil
na1une zu erreichen; 

4. bringt Ihre Befriedigung Vl1II Ausdruck über die 
Schaffung der Internationalen Meeresbodenbehörde; 

S. begrtqJt die erste Thgung der Vertragsstaaten des 
Seerechtsübereinkommens zur Frage der Errichtung des 
Internationalen Seegerichtshofs; 

6. bringt artJerdem Ihre Befriedigung Vl1II Ausdruck über 
die Fortschritte, die bei der Errichtung des Internationalen 
Seegerichtshofs und der Kommission zur Begrenzung des 
Festlandsockels verzeichnet werden; 

7. bekr4frlgt den einheitlichen Charakter des Seerechts
übereinkommens; 

8. fordert die Staaten auf, ihre einzeIstaatlichen 
Recbtsvorschriften den Bestimmungen des Übereinkommens 
anzupassen und die konsequente Anwendung dieser Be
stinnnungen sicherzustellen; 

9. ersucht den Generalsekretlir, seinen Beschluß in 
Ziffer 8 der Resolution 481263 vom 28. Juli 1994 umzusetzen 
und dabei die Beschlüsse und Empfehlungen der Vorberei-

" Al38lS7O, ZIll'em 41 und 42. 
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tungskommission für die Internationale Meeresbodenbcbörde 
und für den Internationalen Seegericbtshof (im folgenden als 
"Vorbereitungskommission" bezeichnet) zu betl!cksichtigen; 

10. ersucht den Generalsekretär tll4Perdem, aus den 
vorhandenen Ressourcen die für die Thgungen der Vertrags
staaten des Übereinkommens und für die Kommission zur 
Begrenzung des Festlandsockels erforderlichen Dienste 
bereitzustellen; 

11. ersucht den Generalsekretär ferner, im Rabmen der 
vorhandenen Ressourcen vom 15. bis 19. Mai 1995 in New 
York eine Thgung der Vertmgsstaaten über die Organisation 
des Internationalen Seegerichtshofs abzubalten und ent
sprechend den Empfehlungen der Vorbereitungskonunission 

. und des Beschlusses der Thgung der Vertragsstaaten vom 
22. November 1994 vor dem 16. Mai 1995 einen Bediensteten 
der Vereinten Nationen zu bestimmen, der mit der Aufgabe 
betraut wird, mit Unterstl!tzung eines Sekretariats die prakti
schen Vorbereitungen für die Organisation des Gerichtshofs zu 
treffen und namentlich auch eine Bibliothek einzurichten; 

12. beschließt, jllbrlich eine Überprl!fung und Bewertung 
der Durchfilbrung des Übereinkcmmens und anderer die 
Meeresangelegenbeiten und das Seerecht betreffender Ent
wicklungen vorzunehmen; 

13. dankt dem Genemlsekretär für seinen gemäß Ziffer 24 
der Versammlungsresolution 48/28 vom 9. Dezember 1993 
erstellten Bericht vom 16. November 1994'" und ersucht ihn, 
die darin beschriebenen Aktivitliten sowie die auf eine Stär
kung der Rechtsordnung der Meere und Ozeane abzielenden 
Aktivitären durchzufl!hren; 

14. nimmt mit Genugtuung KennmJs von den Aufgaben 
und der Rolle der Abteilung Meeresangelegenheiten und 
Seerecht im Sekretnriats-Bereich Rechtsangelegenheiten, die 
zur breiteren Akzeptanz und rationalen und konsequenten 
Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens bei
getragen hat; 

15. ersucht den Generalsekretär, die iIun mit der Ver
abschiedung des Übereinkommens übertragenen Aufgaben"' 
weiter wahrzunehmen und ebenso die sich aus dem Inkraft
treten des Übereinkommens ergebenden Aufgaben zu erfiIIlen, 
insbesondere durch 

a) die jllbrliche Erstellung eines umfassenden Berichts, 
zur PrlIfung durch die Versammlung, über Entwicklungen im 
Zusammenhang mit dem Seerecht unter Berücksichtigung der 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritte auf diesem 
Gebiet, der auch als Grundlage für die Berichte an alle 
Vertrngsstaaten des Übereinkommens, die internationale 
Meeresbodenbcbörde und die zustlindigen internationalen 
Qrganisationen dienen könnte, dessen Brste\1ung nach dem 
übereinkommen zu den Aufgaben des GeneralsekretlI 
gehört."'; 

b) die Ausarbeitung von Empfehlungen zur Prüfung und 
Beschlußfsssung durch die Versammlung oder andere zustän
dige zwischenstaatliche Foren sowie die Durchfllbrung von 
Sonderstu:lien, unter anderem durch die Vemnstaltung von 
Thgungen von Sachverständigengruppen mit dem Ziel, zu 

" A/491631 und Kotr.1. 
.. SIebe ResoIUIioJJ 37166. 
" Anikel319 Absatz 2 a) und Absatz 3 a) I) des Üborefnkmnmens 

einem besseren Verstlindnis der Bestimmungen des Überein
kommens zu gelangen und ihre wirksame Anwendung zu 
erleichtern; 

c) die regelmäßige Erstellung von Sonderberichten zu 
bestimmten aktueDen Themen, insbesondere auf Anforderung 
von zwischenstaatlichen Konferenzen und Organen, und die 
Bereibrellung von SekretariatsdIe für solche Konferenzen 
im Einklang mit den BeschlOssen der Versammlung; 

d) die Stärkung des bestehenden Systems für die Samm
lung, Zusammenstellung und Verbreitung von Informationen 
über das Seerecht und damit zusammenhllngende Fragen 
sowie, in Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen 
Organisationen, den Aufbau eines zentmlisierten Systems mit 
integrierten Datenbanken zur BereibreUung von koordinierten 
Informationen und Beratung unter anderem aber Rechtsvor
schriften und Meerespolitik, unter BerOcksichtigung von 
Kapitel 17 Absatz 17.117 e) der Agenda 21", sowie die 
Scbsffung eines Systems zur Unterrichtung der MitgliedSlsaten 
und der zustlindigen internationalen Organisationen und 
Organe über von den Staaten und zwischenstaatlichen Organen 
vorgelegte Informationen allgemeinen Interesses; 

e) die Ergreifung von Maßnahmen, die gewllbrleisten, 
daß die Organisation über die institutionelle Kapazität verfilgt, 
um Anträgen von Staaten, insbesondere Entwicklungsstaaten, 
und 7J'stllndigen internationalen Organisationen auf Beratung 
und Hilfestellung entsprechen zu können und zuslitzliche 
MHgIicbkeiten der Unterstützung für auf nationaler, subregio
nalet und regionaler Ebene unternommene Anstrengungen zur 
DurchfiJhrung des Übereinkommens aufzeigen zu können, 
unter Berllcksichti@mg der besonderen Bedllrfnisse der 
Entwicklungsländer'''; 

J) die Schaffung geeigneter Einrichtungen, wie durch das 
tlbeleinkcmmen vorgeschrieben, für die Hinterlegung von 
Karten, Seekarten und geographischen Koordinaten betreffend 
einzelstsatlicbe Meereszonen und die Schaffung eines Systems 
für ihre Registrierung und Veröffentlichung als Thil eines 
integrierten Programms für Seerecht und Meeressngelegenhei
ten, das sich von den üblichen Verwahraufgaben des Ge
neralsekretärs unterscheidet""; 

g) die Vorbereitung und Einberufung der Thgungen der 
Vertmgsstsaten des Obereinkommens und die Bereitstellung 
der erforderlichen Dienste für diese Thgungen in ÜbereiJi
stimmung mit dem Übereinkcmmen"; 

h) die Vorbereitung der Thgungen der Kommission zur 
Begrenzung des Festlandsockels und die Bereitstell~ der 
erforderlichen Dienste für die Kommission in ÜbCi:ein
stimmung mit dem Übereinkcmmen'oo; 

16. ersucht den Generalsekretär tll4Perdem, im Rabmen 
des integrierten Programms die erforderlichen Vorkehrungen 
für die Verwaltung und Ufltelstlltzung der Vergleichs- und 
Schledsverfahren für die Beilegung von Streitigkeiten zu 
treffen, wie es das Übereinkcmmen von iIun verlangt"!; 

" SIebe auch Kap. 17. ZIffer 17.116 der Agenda 21. 
" SIebe Al38l57O, Zlffer42 und Resolution 48128, ZIffer 14. 
.. SIeho AnikeI 16 Absatz Z. AnikeI 47 Absatz 9. AnikeI 75.Absatz Z. 

Anikel76 Absatz 9 und Anikel84 Absatz 2 des tlberefnJmmmens 
.. Anikel319 Absatz 2 0) des tlberefnJmmmens 
,0) Anikel76 Absatz 8 ",wh> AnIago n des tlberefnJmmmens 
'01 Siebe Anlagen V. vn und vm des ÜIJon>!n!mmmens 



U. ResoJndnnen olme Ober W ....... an einen Haupt" I .. 6 41 

17. fordert alle Staaten und znstllnd1gen intematIonalen 
OrganisatIonen ~ mit dem GeneraIsekretlI bei der ErfiIIlung 
seines Auftrags voll zusammenzuarl:leiten; 

18. bittet die zustllmtigen internationalen 0lgaDisatI0nen, 
die Auswirkungen des InkrafttreteDs des 0bereiDk0mmens in 
ihrem jeweiligen Zustllndigkeitsbereich zu bewerten und 
aufzuzeigen, welche zusälzlichen Maßnahmen infolge seines 
Irdaaftbe1ens gegebenenfalls etgIiffen werden mfIssen, um ein 
einheitliches, konsequentes und koordiniertes Vorgehen bei 
der Anwendung der Bestimmungen des ÜbereinkotIunen im 
gesamten System der Vereinten Nationen sicherzuste\len'''; 

19. ersucht den Oenera1sekre1är, einen umfassenden 
Bericht i1ber die Auswirkungen des In1aa:i\lte1ens des Überein
kommens auf damit zusammenhl!ngende bestehende oder 
geplante ÜbereinldInfte und Programme im gesamten System 
der Vereinten Nationen auszuarbeiten und diesen der Ver
sammlung auf ihrer einundfiJnfzigsten Thgung vorzulegen; 

20. bittet die zustlindigen internationalen Organisationen 
sowie die Entwicklungs- und Finanzierungsinstitutionen, im 

. Rahmen ihrer PrognuDl!le und Aktivitäten die Auswirkungen 
des InkrafttreteDs des Übereinkommens auf den Bedarf der 
Staaten, insbesondere der EntwicklungssJaaten, an technischer 
und finanzieller Hilfe besonders zu berilcbichtigen und die 
auf subregionaler und regionaler Ebene unternommenen 
Initiativen zu~ der Zusammenarbeit bei der wirksamen 
Anwendung des Übereinkommens zu untersti1tzen; 

21. bittet die MitglIedstaaten und andere, die dazu in der 
Lage sind, zum weiteren Ausbau des Stipendienprogramms 
und der Bildungsaktivitäten auf dem Gebiet des Seerechts 
beizutragen, die von der Versammlung in ihrer Resolu
tion 351116 vom 10. Dezember 1980 geschaffen wurden; 

22. ersucht den Generalsekretlir aqJJerrJem, bei der Aus
arbeitung eines integrierten Programms i1ber Meeresange1e
genheiten und Seerecht, das in dem Entwurf des Programm
hm'sha1tsplans für 1996-1997 und im mittelfristigen Plan für 
1998-2003 entsprechenden N1ederschlag finden sollte, die sich 
ans dem Obeieinkommen und ans dieser Resolution er
gebenden Erfordernisse voll zu berilcksichtigen; 

23. ersucht den 0enera1sekre1är fe1'M1', im Binklang mit 
Ziffer 15 a) der Versammlung beginnend mit ihrer fUnfzigsten 
Thgung jllhrlich i1ber die Entwicklungen im Zusammenhang 
mit der DurchfOhrung des Übereinkommens, Ober andere 
Entwicklungen im Zusammenhang mit Meeresange1egenheiten 

. und dem Seerecht sowie i1ber die DurchfOhrung dieser 
Resolution Bericht zu Clstatten; 

24. beschließt, den Punkt "Seerecht' in die vorläufige 
'IlIgesordnung ihrer fUnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

78. PlenarsiIvmg 
6. Dezember 1994 

49129. Das olympische Ideal 

Die Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/10 vom 25. Oktober 
1993, in der sie durch die Erklllrung des Jahres 1994 zum 

to. SIebe Kap. 17 der Agenda 21. 1asI ... "" ...... die ZIII'em 17.116 und 
17.117. 

Internationalen Jahr des Sports und des olympischen Ideals des 
l00jllhrigen Bestehens des Internationalen Olympischen 
Komitees gedachte, 

sowie rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/11 vom 
25. Oktober 1993 Ober die Einhaltung der olympischen 
Waffenruhe, durch die unter anderem die antike griechische 
TradItion der Ekechelrle oder 'olympischen Waffenruhe" 
wiederbelebt wurde, der zufolge wllhrend der Olympischen 
Spiele alle Feindseligkeiten eingestellt werden und so die 
Jugend der Welt für die Sache des Friedens mobilisiert wird, 

rmter Berllckslchligung der Resolution CMlRes.1530 (LX), 
die vom MinisIetrat der Organisation der afn'kanischen Einheit 
auf seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in Tunis veranstnlteten 
sechzigsten ordentlichen Thgung verabschiedet wurde", 

erneut erkII.trend, daß das olympische Ideal darin besteht, 
die internationale Verstlindigung unter den Jugendlichen der 
Welt im Interesse einer harmonischen Entwicklung der 
Menschheit mit Hilfe von Sport und Kultur zu fördern, 

In Anerkennung dessen, daß zwischen dem olympischen 
Ideal und dem Jahr der 'Ibleranz, das von den Vereinten 
Nationen im Einklang mit der Resolution 48/126 der General
'YClsanunlung vom 20. Dezember 1993 im Jahre 1995 began
gen wird, ein Zusammenhang besteht, 

mit Befrledigung Kenntnis nehmend von den Koopexutions
abkommen, die zwischen dem Intemationalen Olympischen 
Komitee und den zuständigen Organen. Organisationen, 
Programmen und Sonderorganisatlonen des Systems der 
Vereinten Nationen, insbesondere dem Programm der VeI'
einten Nationen für die internationale Drogenbeklimpfung, 
dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, dem Umwelt
programm der Vereinten Nationen, dem Amt des Hohen 
K(l!DmiManl der Vereinten Nutionen für Flüchtlinge, der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, W'tssen
schaft und Kultur und der WeltgesundheitsoTganisatioo 
geschlossen wurden, die a11en Bete1ligten zugute kommen, 

bn Bewl{/Jtseln der Zunahme der Zahl der humanitIIren 
Aktivitäten. die das Intemationale Olympische Komitee 
unternimmt, wie beispielsweise die Gewllhrung von 
NshrungsmiItel-Sofortbilfe an Kinder in vom Krieg verwIIste
ten Gebieten in Z!1sammellllt'beit mit dem Amt des Hohen 
Kommissms der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, sowie im 
Bewußtsein der Zusage des Komitea, beim W'tederautbau der 
vom Krieg zerstörten Sporteinrichtungen, wie beispielsweise 
der bei den Olympischen W'mte.tspielen 1984 in Sara,jewo 
benutzten Ao1agen, behilflich zu sein, 

1. beglllckwtlnscht das Internationale Olympische 
Komitee zu seinexn hundertjllhrigen Bestehen sowie zu den 
Aktivitäten, die es zur Begehung des Internationalen Jahres des 
Sports und des olympischen Ideals im Jahre 1994 in Zu
sammenmbeit mit den internationalen Sportverhiinden und den 
Nationalen Olympischen Komitees organisiert hat; 

2. beg,qjJt den Bericht des PrIIsidenten des Interna
tionalen Olympischen Komitees, der den Mitgliedem der 
Generalversammlung im Zusammenhang mit der Begehung 
des Internationalen Jahres des Sports und des olympischen 
Ideals im Jahre 1994 übermittelt wurde'''; 

... A/49fT20. Anhmtg. 




